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RS OGH 1986/5/15 7Ob570/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1986

Norm

ABGB §1010

Rechtssatz

Die Erlaubnis des Auftraggebers zur Substitution kann ursprünglich oder nachträglich erteilt werden. Zwischen dem

Auftraggeber und dem Substituten entsteht jedoch deshalb, weil die Substitution erlaubt war, noch kein

Vertragsverhältnis und dem Substituten stehen dementsprechend gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche,

insbesondere Entlohnungsansprüche, nicht zu, vielmehr ist er auf das zwischen ihm und dem Substituenten

bestehenden Auftragsverhältnis verwiesen.
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